
  

 

ERGEBNISSE UND BESCHLÜSSE  
der 38. Sitzung der Versammlung der MSA 

in ihrer 5. Amtsperiode (2015 bis 2021) 
 

am 17. Februar 2021 

Videokonferenz* 

(beschlussfähig) 
 
 
 

*Die Beschlüsse der Sitzung vom 17.02.2021 wurden gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung 

der MSA mit Fristsetzung im schriftlichen Umlaufbeschluss eingeholt und in der 39. Sitzung 

der Versammlung am 26.05.2021 im Protokoll festgestellt.  
 

 
 

 

1. Beschlussfassung von Satzungen der Landesmedienanstalten 
 

 Das Inkrafttreten des neuen Medienstaatsvertrages macht die Überarbeitung bzw. eine 
Neufassung  der Satzungen der Landesmedienanstalten erforderlich. Die Versammlung 
beschließt die vorgelegten Satzungen der Landesmedienanstalten: 
- Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete 

Medien  
- Satzung zur Durchführung der Werbevorschriften des Medienstaatsvertrages (MStV) 
- Satzung zur Durchführung der Gewinnspielvorschriften des MStV  
- Satzung zur Konkretisierung der Zulassungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 des MStV  
- Satzung über die Schlichtungsstelle gemäß § 99 MStV 
- Satzung zur Konkretisierung der Bestimmungen des MStV über Medienplattformen und 

Benutzeroberflächen. 

 
2. Besetzung des Arbeitsausschusses Funkhaus Halle 
 

 Die Versammlung genehmigt die von der Funkhaus Halle GmbH & Co. KG mit Schreiben vom 
22.12.2020 angezeigte Veränderung in der Besetzung des Arbeitsausschusses. Die Besetzung des 
Arbeitssauschusses hat sich im Hinblick auf die mehrheitliche Vertretung sachsen-anhaltischer 
Kleingesellschafter nicht geändert. 

 

3.  Analyse der Zugriffszahlen auf Programme der OKs und der kommerziellen 
  lokalen Veranstalter für 2020 

 

 Die Versammlung wird über die Analyse der Zugriffszahlen auf Programme der Offenen Kanäle 
und der kommerziellen lokalen Veranstalter für 2020 informiert. Mit der Logfile-Analyse des 
Medienportals können die Verbreitungszahlen auf der Grundlage der Zählung von IP-Adressen 
dargestellt werden. Im Ausblick soll eine technische Umsetzung der Auswertung auch für die 
Verbreitung im Breitbandkabel und im Hbb-TV geprüft und umgesetzt werden.  


